
   

 

Verdeutlichung zu den Sanktionen 
 
Befragungen bei den Schiedsrichtern haben gezeigt, dass gerade auch beim der Thematik 
der Sanktionen bei vielen eine gewisse Unklarheit herrscht. Diese Unklarheit wird denn auch 
häufig als Grund genannt, weshalb in der einen oder anderen Situation auf eine Sanktion 
verzichtet wurde. Für die RSK GSGL war dies neben dem Fakt, dass die aggressive 
Stimmung gegenüber den Schiedsrichtern in den letzten Jahren gesamtschweizerisch eine 
Zunahme erfahren hat der Grund, die Thematik der Sanktionen für die Schiedsrichter neu 
aufzuarbeiten um ihnen mehr Sicherheit im Umgang mit den Karten geben zu können. 
 
 

1. Sanktionen wegen unkorrektem Verhalten (Regel 21) 

 



   

 
2. Sanktionen wegen Spielverzögerung 
 

 


